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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher undWstert,'Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Nro. I.XVI. Bern, den y. Nov. I79Y. (18. Brumaire VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 2Z. Oktob.

(Fortsetz un g.)
Hub er ist Carrards leztcrer Meinung, daß

diese aufgestcllren Fragen getrennt und abge-
sondert entschieden werden. Dagegen aber kann
er Kochs Antrag zu einer Tagesordnung darum
nicht beistimmen, weil sie dem Direktorium völ-
lige Freiheit lassen würde, hierüber zu verfügen,
was ihm gut dünkte. Um nun a!le unnörhigeu
Berathungen zu vermeiden, begehre ich, baß
eine Commission untersuche: kann die gewesene
Regierung von Zürich IM Ganzen vor Gericht
gezogen werden, und sollte diese Frage wider
mein Vermuthen bejahend entschieden werden:
vor welches Gericht soll sie gezogen werden

Escher: Ungeachtet Carrard sich àussert,
Bourgeois Meinung zu seyn, so erkenne ich doch
meine eigene Meinung in dessen Antrag, und
also stimme ich ihm bei.

Koch vereinigt sich auch mit Carrard.
Kühn und Guter begehren daß man um

bedingt fortsprechen lasse. ' W
angenommen.

Escher sagt: Ware es bei der Behandlung
dieses Gegenstandes einzig darum zu thun,
fur die Dnte.imsrcg!-rniig von Zürich einen
buch.er zu bcmmmen, so würde ich fordern,

"Aufschub ciu Richter ange-w.eien werde, mdem .ch überzeugt bin, daßoen Mttgw.oern dersiub-n, unter den gegen-wartigen Umsmndcu kein wesentlicherer Dienst be-

'"â" werden konnte, als dieser, denn kaum
konnte von (chuen gê'ordert werden, daß sie

dig seyen, oder nicht; sondern der Gegenstand
muß aus einein weit andern Gesichtspunkt be-
trachter werden. Nicht in Zürich allein war
eine Interimsregierung, sondern es waren de-
ren in allen denjenigen Kantonen, die von der
Republik abgerissen und von den Oestreichern
und Russen beftzt waren:, also entsteht die
Frage: in wie weit sind diese von fremder Ge-
walt emgesezre Regierungen für ihre Arbeiten
unsrer Regierung verantwortlich? Diese Frage
B. Repräsentanten, ist wahrlich nicht so leicht
zu beantworten, und ich kenne noch kein Staats-
recht, in welchem sie gehörig entwickelt und be-
antwortet ist, auch sind wir tue erste Gesetzge-
bung die diese schwierige Frage nach den rein-
sien Rechtsgrundsàtzen zu beantworten berufen
ist: ich zweiste also daran, daß wir im Stande
icyeu, diese Frage aus dem Stegreif zu ent-
I Heiden, denn es kommen zu mannigfaltige
Rechtsfragen hier zuerst zu untersuchen voi:
die vorzüglichste ist wohl diese: da die erste
Pflicht eines Staats darinn besteht, alle Mit-
glieder desselben gegen äussere Feinde zu schü-
heu, nud da unser Staat diese Pflicht gegenDieicr Zlncrag wirdchie abgerissenen Kantone nicht zu erfüllen im

jStaude war, kann dann noch von diesen ver-
lassenen Bürgern eine eigentliche Verbindlichkeit,
und also eine Verantwortlichkeit für ihr Thun
und Lassen gefordert werden?. Ich glaube nein!
Laßt uns also vor allem aus diese Vorfrage zur
Untersuchung einer Kommission überweisen, und
dann erst bestimmen, wer Richter sevn soll?
wenn wirklich einer erforderlich ist. Dieser Kom-
mission aber lege ich beftuders einen Umstand
zur Beherzigung vor. Zu den schrecklichen

stcd mit 5 iwMeln des Krieges, komm: auch noch die traurigste
aus der ?eàà?a« ' AàtziZung^mt.wê Entzweiung und die ganzliche Verschie-

f .nden ì r.,'".: /ss UU) be-jdenyeil der politischen Denkungsart unsrer Mit-
Allein Kit-uss-i -r- .,z?^ ôstyan haben.chücger, die unser Vaterland drruken — Dieser
so w-wa ac-ì d'à»»« ?b .eben.Entzweiung noch mehr Nahrung geben, ist

a,. .von, oh messe wirilie») unîeynì-ichreckiichste Uebel welches wir unsrer ru
das

armm
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Republik Zufügen können. Nun bedenkt aber
daß es bei dem Gegenstand unsrer Berathung
nicht blos um die wenigen Individuen einer
Interimsregierung und ihre allfälligen Anhän-
ger zu thun ist; in einigen Kantonen ist das Volk
in seine frühere Rechte, in die unbedingte Sou-
vcrainität wieder eingesetzt, und in» Sentis und
Lurch sind die aiten Landsgemeinden wieder ge-
bildet worden: auch diese sind also als eine
Art Interimsregierung zu betrachten; auch sie ha-
bcn als solche gehandelt und müssen als solche ver-
aniwoetlich gemacht werden, wenn die Interims-
regenten vcraiuwortl-ch seyn sollen. Bedenkt
aber welche U ordnungen, welchen Zweispalt
ihr erweckt, wenn ihr kaudsgemcinden und ihre
neugcwählten Beamten zur Rechenschaft ziehen
wollt — bedenkt, -daß in einigen dieser Gegen-
den noch alte Partheien herrschen, daß diese
auch wieder aufgelebt sind, daß wenn dieser
ihrer Rachgier ein so erwünschter Spielraum
geöffnet wird, wir vielleicht statt Ruhe zu be-
wirken, die Fackel des Bürgerkriegs aufstecken,
und dadurch unser Vaterland noch mehr zu
Grunde richten, als die fremden Armeen, die
unser armes Land auszehren! Diesen Gesichts-
punkt verliere die zu ernennende Kommission nie
'aus den Augen, und laßt auch uns besonders
darauf Rücksicht nehmen!

Doch eins noch, B. R. Die Mitglieder der
zürcherischen Interimsregierung haben schon seit

mehr als drei Wochen Hausarrest, mehrere von
ihnen sind Geschäftsmänner, Aerzte selbst, de-

nen dieser Arrest Störung ihres Berufes und
Einstellung ihrer Erwerbsquellen ist — Müsse»
sie noch bis zum endlichen Entscheid dieser
schwierigen Fragen, ihrer Freiheit beraubt
seyn, so lauft vielleicht ihr Hauswesen Gefahr,
wahrend dem noch nicht einmahl entschieden
ist, ob sie verancwortlicl) seyen, oder nicht. Da
sie im Gefühl ihres ruhigen Gewissens, bei
der Stelle blieben, ungeachtet sie alle hätten
entweichen können, so würde ich darauf antca-
gen, das Direktorium einzuladen, ihren Haus-
arrest in einen Sradrarrest umzuwandeln, wenn
ich nicht mit mehrern derselben durch Freund-
schaft verbunden wäre, und dadurch in den

Verdacht der Parteilichkeit käme, so aber be-

qnüge ich mich der Versammlung diese Anzeige
gemacht zu haben, und ihr z» überlassen, zu
rbun was fie gerecht findet. Einzig fordere ich
die Kommission zur eifrigsten Thätigkeit auf.

5-

Billeter: Da ich keines der Mitglieder der
Interimsregierung von Z'rich weder per änlich
noch namentlich kenne, ausgenommen zwei ad

der Landschaft, so kann ich mit gut-mr Gewis-
sen sagen, daß ich ohne persönlichen Haß spre-

chen werde. Escher will die Sache verwicktin;
es fragt sich hier nicht, was im Kanton Ax-
pcnzell, Glarus w. begegnet sey; die
schaft redet von Zürich, und dabei müsse» »5
stehen bleiben.

Im Jahr I?Y8 hat die Stadt Zürich, ali

Regierung, durch eine Proklamation von Rath

und Bürgern, ganz frei uno ungezwunM
dem Volke Freiheil und Gleichheit eidlich vttt
heissen und zugesprochen. Run führte die I»<

reriinsrcgierung von Zürich Zeyenden, Mono
polien, Privilegien und den ganzen alten Plu»
der wieder ein, und handelt folglich gegen
eidliche Versicherung und Erklärung, die kit

Stadt Zürich dem Volk vorder feierlich ertheil«.
Abcrmal 1793 hat die Stadt Zürich samt

und sonders zu unserer neuen Constitution g»

schweren, und dessen ungeacht verfügte die

Interimsregierung, daß, wie gesagt, der?«
hcnden eingeführt wurde, den die neue hckc-
«lche Regierung aufgehoben hatte. Sie federte

helvetische Bürger auf, um gegen die neue

Ordnung der Dinge und gegen ihre Milche-

ger zu fechten.
Patrioten, z. V. ein Vogel von Zürich

wurden verfolgt, und nur con Prinz Karl und

Hoze erhielten sie Schuz, und wurde» vdn

ihncn befreit; dagegen hat diese Regierung enn»

Bülgermcister Weiß, Zunftmeister Inning"'
und andere ähnliche saubere Herren get üb»

und proregirt.
Die kaiserlichen Offiziers und Soldaten »

laubten sich keine persönlichen Grausam!»""-
aber junge Bürger, Offiziers von Zurich,'?»^
cen sich in die kaiserlichen Patrouillen, mM-".
delten die Patrioten auf dem Lande, ohne da«

diese Bösewichte gestraft wurden.
Die zwei Mitglieder der Interimsregierung

die ab dem Lande zugezogen wurden, si"b Lg

Schurken, die vor vier Jahren sich als
rälher an dein Lande und an den Patt'S
gezeigt, und alles verfolgt haben, was mD
heil suchte und wünschte, und beide M g
der alten Regierung dafür öffentliw bei-

worden. Hcze von Oberrieden erbiclt dai

das Tlirgerrecht »on Zürich.



26)

Akl-s Thatsachen, die wabr sind, vnd di, weniger bon Verführten, sondern die Frage

ein anderes Licht über die Interimsregierung geht blcs dahin: welches Tribunal dw In>
von Zürich verbreiten, als das ist, so B. Koch terimsreqiernng von Zürich richten soll, d>«

über sie zu verbreiten suchte, »nd darum auch eine solche Proklamation gegen nns machte?
statt den Dank des Vaterlandes zu verdienen, Wie man diese vertheidigen kann, sehe ich nicht

tragt sie den Fluch des Volks auf sich — ein. Ich weist gar wohl, daß wir durchaus
Da ich nun diese Interimsregierung als kein Recht haben, jene Regierungen zu bcstra,

treulos an den vorigen Erklärungen der Stadt sen, für Handlungen, zu dencn sie gezwungen

gegen das Land, und als treulos an der neuen wurden, und wahrscheinlich sind mehrere in
Ordnung der Dinge ansehe, so glaube ich, diesem Fall, eine Cache, die aber immer der

daß sie vor Gericht zur Verantwortung und Richter untersuchen muß; allein wir habe» daS

Strafe gezogen werden könne. Recht, und sind verbunden, Handlungen zu bee

Demnach stimme ich dafür, daß eine Com; strafen, die freiwillig gegen unsere Verfassung
Mission niedergcsezt werde, welche einen Vor- und gegen die Sicherheit und Ruhe unseres

schlag bringe was für ei» Gericht in der Staates begangen wurden. Wenn auch die

Sache entscheiden solle. Zürchcrrcgierung vielleicht manches gezwungen
Snter: Ich habe das Wort qefodcrt für thun mußte, so hätte sie doch gewiß kein

eine Ordnnngsmotion sowohl, als für eme Mensch zu einer solche» Proklamation zwingen
Thatsache, indem mir die Versammlung alles kounen, wenn sie es nicht freiwillig hätte thu»
unter einander zu machen scheint. Meine Ord- wollen. Mich wenigstens sollte keine Macht
nungsmoiion besteht darin, das; ich verlange, der Erde zwingen, etwas gegen die Freiheit
wir sollen uns einzig an die Bolhschast des Di- meines Vam lands zu schreiben, und eher ließ
reltoriums halten, die weiter »ichlS verlangt, als ich mir beide Hände abhauen; auch hat Sus
daß wir ein Tribunal bestimmen sollen, welches warow ungeachtet seiner zärtlichen Küssen,
die Mitglieder der Interimsregierung von Zürich, die er der Munizjxalität und dem Unterstatthals
in so weit dieselben eine Proklamation zur Auf- ter von Altorf aufdrükce, dieselben nicht ver,
sicllnrg eines Truppenkorps gegen uns machten, führen können gegen uns zu handeln; und
richten soll. es ist ziemlich bekannt, daß der Prinz Karl

Mcitw Thatfache ist die Proklamation selbst, niemand zu ähnlichen Schritten gezwungen,
die ich Ihnen vorlesen will. (Er liest sie ab.) sondern es überall der freien Wahl eines jeden
Nun sey es mir noch erlaubt, einige Bemerkun- überlassen hat. Nun streitet aber doch diese
gen darüber zu machen. Proklamation geradezu gegen die allerwärts bcs

Ich glaube die Ehre zu haben, Ihnen auch schworene Constitution und gegen die Sicherheit
als ein gerechter Mann bekannt zu seyn, und unsers Claars; sie hczt Bürger gegen Bür-
mchr als ciinual äusserte ich mich gegen die zuger auf, und predigt die Wuth des Bürgers
strengen Gcseue, die weiter nichts als Terwir- kriegs; und wenn ich auch andere Rüksichten
rung und R iRrauen hervorgebracht haben. Auch nehmen könnte, so werde ich doch niemals
bin ich innigst überzeugt, daß Ruhe und gegen- die Unmoralität vertheidigen, weil jede Res
fettiges Zittraucn in miscrm Vaterland auf kei- gierung in einer solchen Lage passiv sich vcrhals
uem andern Wege besser hergestellt werden ken-tten muß ; und wenn wir hier gegen solche
neu, als wenn wir eine allaciueinc Amnestie fürlHandlnngeu gleichgültig seyn wollten, so würs
aue preklaiiureri, die jich hade» verführen lassen,!dcii wir sie in ähnlichen Fallen auchorisiren;

'âdeln, zu fechten, oder irgendgmd daher halte ich mich blos an die Bvths
wmt parlhei zu machen. Durch dieses schöne, schaft des Direktoriums, die man meinetwegen
menicblichc Mittel allein rettete einst Thrastbulns.an eine Commission weisen kann,
kein Vater.and, nachdem er vorher die zc> Tiran-/ Nnce will eine Commission durch die Vers
forttrieben. Cicero schlug dasselbe nach Ca-chammlung niedcrseken lassen, die über die vom

^ ^ P'^ìen Männer des A!->Direktorium vorgelegte Frage ein Gutachten vors
tttlhumo fachren damit die Wunden des Bürger-jlege ; übrigens ist mir unbegreiflich, sggt er,
riegs zu heilen. Aliein hier ist gar nicht dieldaß nicht eine ganze Interimsreg. vorGerichw ges

-woe von einem allgemeinen Gcsez, und noch zogen werden könnte, da ma» doch allgemein
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zugab, daß eine vom Volk gewählte Verwal-
tnngskammer ganz abgesezt, und ebcnfais rich-
rcrlich verhört werde.

Kubn. DerGang der heutigen Berathschia-
gnng schmerzt mich im Innersten meiner Seele.
Auf der einen Seite höre ich, daß einer meiner
Kollegen den Mitgliedern der Jnterimsregie-
rung nicht nur eins Menge neuer Vergehen zur
Last legt, deren die Botschaft des Voilziehungs-
Direktoriums nicht die geringste Erwähnung
thut; daß er sie nicht nur für schuldig erklart,
sondern daß er, uneingedenk der Würde dieser

Versammlung und seiner eigenen, sich so weit
vergißt, einen Strom von Juvektioen über Leute
auszugießen, weiche i» ihrer Stellung als Be-
klagte umec dem Schutze der Menschlichkeit,
der Gerechtigkeit und des Richteramts gegen
alle Angriffe dieser Art stehen sollen. Auf der
andern Seite stud andre Mitglieder unstreitig
zu weit gegangen, daß sie die Jnterimsregie-
rung von Zürich hier vertheidigten. Oder haben
wir etwa zu untersuchen. B- R., ob eine An-
klage gegen dieselben Statt habe oder nicht?

die Constitution hat die richterliche Gewalt von
derjenigen des Gesezgebers genau ges hieben.
Wir haben rein Recht, uns mit lenen Gegen-
standen zu befassen, sobald es erwiesen ist, deß
sie in das Fach der gerichtliche» Angelegenhei-
ten gehören, und also blos von der Kompetenz
des Richters sind. Der «Dste Art. der Const.

enthalt hierüber eine sehr bestimmte Vorschrift,
die wir nicht aus den Augen setzen sollen.

Allein ich gehe noch weiter. Ich frage Eâ
B. R-, ob bei der Beurtheilung emer Krinw
nalsache es nicht von der äußersten Wichtigst»
sei, daß das Gewissen des Richters unabhê '

gig bleibe? Wie kann es aber dieses seyn,

wenn jene Fragen, die seiner Eouvillion auö-

schließend zn entscheiden nberlassen sey» sollen,

vor der ersten der obersten Gewalten der Repub-
!ik öffentlich, und für und wider, vielleicht
nach Thatsachen und Gründen untersucht uni»

debattirt werden. Ich wenigstens würde be-

furchten, dadurch einen Einfluß auf den Wd'
rer, und zumal auf den schwachen Richter, ans-

znüben, den ich nie verantworten zu könne»

Nein, wir sollen dieses nicht hier erörtern, denn glaubte, und zwar vorzüglich dann nicht, wa<w

die Constitution schreibt im Z> yZ die E»tschei-ier den Beklagten zum Nachtheil gereichen

dung dieser Frage, in allen Füllen, wo auf
Eraatsverbrecheu geklagt wird, den Kantons-
geeichten zu, und macht sie also zu einer Be-
fuaistß der richterlichen Gewalt. Oder haben
wir etwa das Recht, das Vollzichungs-Direk-
tcrium von uns aus zurechl zu weisen, wenn
es, wie man aus seiner Botschaf: zu zeigen ge-
ffucht hat, den ungeheuren Fehler begienge,
ilütt übt'- genau bestimmte Thatsachen einzukla-

gen, einen inquisitorischen Prozeß gegen die

Mitglieder der provisorischen Regierung zn vcr-

sollte.
Freilich wirft man von einer andern Seist

ein, es feie um die Untersuchung zweier großer
staatsrechtlicher Fragen zu thun: Erstlich, ^
die Interimsregierung von Zürich Überhang
wie iede andere, die sich in einem ähnliche
Falle möchte befunden haben, für ihre Han^
lungen verantwortlich gemacht werden könne, da

das Land, das sie regierte, von der helvttilche»
Republik abgec.ssen, und nicht mehr unter iy>

rcm Schutze gewesen, sie selbst aber durch den

hangen? Ich glaube es wieder nicht. Wen» eingcvruugenen Feind, unter dessen Einfluß ist

das Bollzichiliigs-Direklorium gegen die Grund- hanteln maßte, angestellt worden sei? 5^5
satze des Rechts und der Vernunft eine solchestens, ob das Voliz. Direktorium sie für ti-st

Verfahrungsart wühlen sollte, was mir un- Verhandlungen, wie es scheine thun zu wà
glaublich scheint, so kommt den Beklagten dasikoilcktiv belangen könne?

^ I
Recht zu, E n vendnngen dagegen zu machen,! Was die erstere dieser Fragen betrifft,
und das Gericht, vor dem .sie sieheu, ist, als gebe ich ihre Wichtigkeit zu. Aber ich gl^ve
Hüter der gerichtlichen Formen verpflichtet, ihrechcht, daß wir sie en:scheiden können, noch E -

des Gcsez, weil es sich bestimmt auf d:e Hu"
digung bereits geschehener Handlungen bezog -

Die Fortsetzung folgt.

Ankläger in den Weg des Rechts -urükzuweisen.uen. Erstlich dürfen wir kein Gcsez geben, ras

Wollen wir uns endlich herausnehmen, überizurükwirkt. Offenbar würe aber ein Gesez, ot»

die Frage ab.» prechen.- ob die Beklagten schul- jene Frage entscheiden würde, ein zurükwirft»
dig seyen, oder nichc? ich wenigstens halte mich ^ ^ ^ ^
dazu keineswegs berechtigt. Denn in der Un-

tir uching und Entscheidung gerade dieser Frage
besteht die Hauprpflicht des Richteramts. B.R.,
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Gesezgebung.
Grosser Räch, 2z. Oktober.

(Fortsetzung.

(Beschluß von Kuhiis Meinung.)
Hernach soll ja der Richter, der über ein einge-
kiagtes Vergehen urtheilt, die Handlung mit
allen ihren Umstanden, und nach allen ihren
Verhältnissen untersuchen, und also seineEnt-
scheidung auf die Erörterung gründen: ob sie
ein Verbrechen ausmache, oder nicht? ob sie

in die Entscheidung keiner einzige» Frage ein,
trete» können, noch sollen, die irgend cine Be-
ziehung auf die zwischen dem Voll;. Direkte-
rium und der Interimsregierung von Zürich
streitige Frage des Recht s haben könnte. Hin,
gegen bleibt uns einzig zu bestimmen übrig, vot
welches Forum die Entscheidung derselben hin,
gehöre. Das Kantonsgericht von Zürich wei,
gcrt sich, wegen venvaudschaftlicher und ande-
rcr Verhältnisse, dieselbe zu beurtheilen. Zuge-
siàu, daß es in dieser Verweigerung seines
Ossiziums begründet sei, was ich nicht beur-V ' r-v V " " < 5. OliLduilvci. sei, ivav IM mcyr oeurs

morasisch frei geschehen sei, oder mcht? ob sie theilen kann, da das Vollz. Direktorium unsà. »
"glen Zugemessen werden könne, oder keine bestimmte Auskunft über ibre Gründe ge-nicht? Offenbar ist also auch jene erste staats-

rechtliche Frage, in sofern sie zur Würdigung
des Betragens der Interimsregierung von Zü-
rich etwas beiträgt, eine von denen, deren Ent-
scheidung geradezu vor den Richter, nicht aber
vor uns gehört.

Was dann die zweite Frag« betrifft, ob die
Mitglieder der Interimsregierung von Zürich
für ihre Verhandlungen kollektiv belangt wer-
den können? so bitte ich diejenigen, denen das

geben hat; so scheint es mir, daß diese Frage
in dem Geist des Gesetzes vom 2osien Männer
entschieden werden müsse. Wenn nämlich das
Kankonsgenchtlvon Zürich nicht absprechen
kann, so ist das Tribunal für die Frage der
Anklage nicht kompetent, und für die ftrnere
Entscheidung, zu der auch die Suppleanten zu-
gezogen werden müssen, nicht vollzählig. Der
»all ist also da, ein anderes Gericht sniuwci-
sen. Nach dem angeführten Geftz müssen.« " ""-""i,"" "riiìil var> ,en. ncacp oem anaeruyrten -Nsez müssen

wird. Allein da in der gegenwärtigen Sache
das Voll;. Direktorium als Klager erscheint, so
ist sein Vorschlagsrecht inkompatibel mit seiner

^^/^îchftden. Es schreibt vor, daß alle Ver-
Aryen, so Ivie die daraus aeletken Strafen
b °s persönlich sind. Es ist K'oss-à, Ypur die Verhandlungen einer Gesamtheit, wiedie Interimsregierung von?üricl, ill
aber nur individuel dafür verantwortlich sindwenn einmal ihre Verantwortlichkeit richterlichàM wird, und daß also j des

««m.? T"'
«â/'kàî'H f'che wird euch nunê"gl haben, B. R., daß wir schlechterdings

Stellung. Eine andere unvarrbeiisch« öffentliche
Gewalt der Republik muß es ausüben. Ich
schlage die gesezgedeuden Räthe dazu vor. Ich
begehre aber die Verweisung der Arage über
die Verzeigung des Richters an tme Coin-
mission.

Zimmer mann. Hoffentlich sind wir durch
diese Berathschlagn»«; hinlänglich überzeugt
worden, daß der Gegenstand wichtig und viel-
festig genug sey, um einer nähern und sehr g«,
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nauen Untersuchung zu bedürfen; ich begehre
daher Verweisung derselben an eine Kommission,
die die Sache in chrem ganzen Umfang und
ohne eine bestimmte Beschrankung untersuche.

Dieser Antrag wird angenommen, und durch
geheimes Stimmenmehr in die Kommission ge-
ordnet: Kühn, Zimmermann, Koch, Hu-
der und Suter.

K>uber sagt: Gerührt durch die Bescheiden-
heit Eschers, der zu Gunsten einiger seiner
Freunde keine eigentliche Motion machen wollte,
fühle ich mich verpflichtet, hierüber noch einen

Antrag zu machen. Wir hören die Mitglieder
der Interimsregierung von Zürich habe» Haus-
arrest; nun ist noch nicht einmahl auegemacht,
ob sie angeklagt werden können, viel weniger
noch, ob sie schuldig seyen: dieser lange Arrest
muß ihnen höchst nachtheilig seyn, und ist un-
gerecht; da wir aber nicht officiel darüber be-

trichet sind, so können wir auch noch keinen

bestimmten Beschluß darüber fassen; ich trage
daher darauf an, das Direktorium einzuladen,
»ms bis morgen zu berichten, ob diese Bürger
wirklich Arrest haben, um dann nachher eine be-

stimmte Aufforderung hierüber machen zu können

Rellstab. Will man diese Einladung ma-
chen, so muß auch zugleich gefragt werden,
warum das Direktorium diese Burger verhaft
ten ließ? Findet Hubcr diese Verfugung des

Direktoriums ungerecht, so kam: er dasselbe

anklagen; wir aber können uns auf diese Art
nicht damit befassen, und daher fordere ich

Tagesordnung über Hubers Antrag.
Billeter. Ich weis nicht wie man auf

den Gedanken kommen kann, eine solche Mo-
tion zu machen.' Gcsezt auch die Mitglieder
der Interimsregierung von Zürich wären mir
Hausarrest belegt, wäre dann das Unglück so

groß? Wenn eins oder das andere dieser

Mitglieder einen bösen Zehen hätte, Niemand
würde von großem Unglück sprechen, und ein

solches^Miklgicd der Interimsregierung würde
nicht äs Ausgehen denken. Ich habe euch

Thatsachen angeführt, das Direktorium weiß
vermuthlich mehrere noch, um derer willen es

diese Maaßnahme nöthig gefunden. Ich will
zwar eigentlich die Interimsregierung von Zürich
nicht mit Dieben vergleichen, aber wann gegen
eine Person Verdacht wegen Diebstahi herrscht,
oder wohl gor Thalsachen gegen sie vorliegen,
so macht man sich ihrer sicher — : warum
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diese Sicherheitsmaastnahme nicht auch gegen
die Interimsregierung von Zürich? vermuths
lich ans Hochachtung und Respekt. — Dies
ist eine Sache die das Direktorium angeht,
dieses hat immer mehr Nachsicht als Strenge
beobachtet. Ueberlassen wirs ihm. Ich stims

me zur Tagesordnung über H u b e r 6 Mos
tion.

H über beharret auf seinem Antrag.
Denn wir sollen den rechtlichen Gang d'chs

Geschäfts handhaben, und da weder die Cons

stirution noch die Gesetze das Direktorium bis

rechtigen.', einen solchen Hausarrest zu verhängt»/
so ist derselbe willkührlich und ungerecht. Dit
Konstitution erlaubt zwar dem Direktorium dit

Gefangennehmung, allein es ist gehalten dt»

Verhafteten in Zeit von 24. Stunden dem Pos

lizeibeamten, den bis jezl die Gerichte vorstclb

ten, zu überliefern; von Hausarrest aber, eht

Ueberantwortung an den Richter statt hat, ist

nirgends die Rede.
Lacoste will das Direktorium einladen, die

Gründe anzugeben, warum es diese Verfügung
getroffen habe, wodurch sich dann zeigen wird,
daß sie nothwendig war.

Koch untcrstüzt Hubers Antrag, als gan',w
den Gesetzen und der. Constitution gegrüns

det, besonders, da das Entfliehen dieser Zu/-
gcr keineswegs zu befürchten ist, denn wenn st?

hätten entfliehen wollen, so waren sie früher

entflohen.
Carrard will durchaus nicht entscheiden,

ob diese Bürger schuldig oder unschuldig seyen;

allein die Maaßregel des Direktoriums ist keine

Willkührlichkelt, denn die Constitution besting
nicht, wer der PolizeibeaMre sey, dem die Em?

haslirten übergeben werden sollen, und unjrc

Eriminalpolizei ist noch nicht so organisirl, um

dem Direktorium einen gcsezlichen Weg voflU/

schreiben; auch ist gar noch nicht entschieden'
daß das Kantonsgericht von Zürich nicht
sicher Richter seyn müsse: durch solch emen

Gang würden ja diese Männer ans freien ss»>'

gestellt; auch in dem Fall, der wenigstens mogs

sich ist, daß sie die grasten Verbrecher waren.

Das Direktorium hat seine Pflicht erfüllt, w
dem es diese Bürger einem Richter überall

wertete, also gehe man zur Tagesordnung. «
Kühn ist ganz in Carrards Grundsätzen, w

die Verhaftung von Angeklagten ein eigenrua:

Theil der Eriminalpolizei ist, die >.em ^i
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torium obliegt, und wir, wenn wir fo dem, daß
das Direktorium in den Schranken der Consti-
tution bleiben, auch selbst darin bleiben müßen.
Man geht überHubers Antrag zurTagesordnung,

Carrard erhält für z Wochen, und Grivel
für i Monat Urlaub.

Senat, 2Z. Oktober.
Präsident: Frossard.

Der gr. Rath ladet den Senat ein, dem
Vollziehungsdirekt. die Protokolle derWahlver-
sammluugen, die bisher eingekommen sind, zu
offizieller Bekanntmachung der Wahlen mitzu-
theilen, unter der Einladung, sie nachher in
das Archiv des grossen Raths znrükzusenden.

Usteri. Es kann keine offizielle Bekannt-
machung der Wahlen statt finden, bis der gr.
Rath Beschlüsse über Zdie Gültigkeit derselben
abgefaßt hat, und diese vom Senat werden be-

stäligt seyn. Die Protokolle der Wahlversamm-
lungen müssen an die Gesezgebung eingesandt
werden, damit diese untersuche, ob die ge-
sezlichen Förmlichkeiten bei den Wahlen beob-
achter worden; darauf gründet sich die Gültig-
keil der Wahlen; der Gcsezgeber übernimmt
diese Untersuchung, weil es wichtig ist, daß
die vollziehende Gewalt auch keinen Schein von
Einfluß auf die Wahlen habe. Da uns nun
der gr. Nach bisdahin die Protokolle von kei-
ncn Beschlüssen begleitet, sandte, so glaube
ich, sollen wir ihn einladen, solche zu fassen.

Z äs lin stimmt Usteri bei, zweifelt aber, ob
wir die Einladung des gr. Raths nicht als
einen Beschluß ansehen, und also verwerfen
müssen.

Lüthi v. S. untersiüzt Usteri; er will der
Senat soll dem gr. Rath antworten, er könne
seiner Einladung nicht entsprechen, da. er so
wenig als das Direktorium, über die Verbal-
Prozesse der Wahlversammlungen etwas verfü-
gen kann, bevor der gr. Rarh über die Gül-
tigkeit der darin enthaltenen Wahlen Beschlüsse
gefaßt hat. Der Antrag wird angenommen.

Der Beschluß wird verlesen, der die Wahlen
der Wahlversammlung des Kantons Leman
gut heißt.

Usteri trägt auf eine Commission an, die
Morgen berichten soll; sie wird beschlossen, und
dsircht aus den Dr». Zäslin, Meyer von
«ran und Barras.

Lüthi v. Sol. im Namen einer Commission
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legt über den Beschluß, der ein Strafgesez ge-
gen die Beamten die Einregistrirungsgebühren
einzuziehen, versäumen würden, enthält folgen-
den Bericht vor:

Die Idee eines Gesetzes selbst bringt es mit
sich, daß die Handlungen, die dasselbe zur Pflicht
macht, zuweilen pflegen unterlassen zu werden.
Denn wäre dieses nicht, und würden alle Bür-
ger zu allen Zeiten diese oder jene Handlung
von selbst begehen, so wäre es baarer Unsinn,
dieselbe noch gebieten zu wollen.

Zu aller Gcsezgebung gehören also wesentlich
zwei Stücke. Erstens das Geboth irgend einer
Handlung, die Verpflichtung zu irgend einer
That, und zweitens eine Triebfeder, die den
Bürger bestimmt, die gebothene Handlung nicht
zu unterlassen.

Diese Triebfeder darf ein juridischer Gesezge-
ber nicht in Anlockungen setzen. Er darf nicht
sagen: wenn du dieses oder jenes Gesez erfül-
lest, so erhältst du diesen oder jenen Vortheil,
diese oder jene Belohnung. — Dieß hieße die
Gcsezgebung, die Pflichten, heilige Pflichten
auflegt, erniedrigen. Der Gesezgcber muß also
mit der Nichterfüllung der Gesetze etwas ver-
binden, was dem Bürger wehe thut, etwas,
dessen Erduldung ihn härter düult, als die Er-
füllung des Gesetzes selbst— mit einem Worte —
durch Strafen muß er zur Gcsetzeserfüllung
nöthigen.

Diest Strafen — von welcher Art müssen sie
seyn und in welchem Grade müssen sie vorge-
schrieben werden? Welche Grundsätze müssen
den Geftzgebcr, den Richter, bei Festsetzung und
Verhängung derselben leiten? — Kein ande.er —
als der Grundsaz der Gleichheit, oder mit an-
dern Worten: Alles Uebel, was du einem an-
dern vorsezlichcr Weise zufügst, das thust du
dir selbst an, das wird dir selbst zugefügt wer-
den. Man nennt dieses mit andern Ausdrü-
cken auch das Wiedervergeltungsrecht,
das freilich nicht ganz buchstablich mit Aug um
Aug, Ohr um Ohr, Zahn um Iahn muß aus-
gelegt, welches aber doch dahin muß ausge-
deutet werden, daß man nur Mordthaten mit
Todesstrafe belegen dürfe, baß es widersinnig
sey, einen Verläumder um Geld zu strafen,
und um auf gegenwartigen Beschluß zu kom-

men, daß Geldstrafen einzig und allein anwend-
bar seyen, wo man Geld gestohlen hat, oder
doch hat stehlen lassen.



Der Beschluß, dessen Untersuchung Gi« Ib-
rer Commission übergeben haben, entspricht
vollkommen den so eben aufgestellten Grund--
sàtzen.

Der erste und unmittelbare Bezieher einer
Einregistrirungsgebühr, durch dessen Saumse-
ligkeit der Staat bestohlen wird, verfällt in eine

Geldbuße, die das doppelte der Gebühr
selbst ist.

e Die Fortsetzung folgt.

Ueber die Wahlen der öffentlichen Beamten

in repräsentativen Verfassungen.

i.
Es ist ohne Widerrede eine der schwersten

Aufgaben in der Staatsverfassungstheorie gute
Wahlen zu erhalten. Der alten Republiken
<Griechenlands und Roms) unabläsiiges Be--

streben gieng immer dahin, dieselben zu ver-
»ollkoinmnen; nur in unsern Zeiten ist man,
wie, über so manches Wichtige, leicht darüber
hinweggeschlüpft, oder besser, man hak den
Knoten zerschnitten mit dem Machtspruche:
„jeder Bürger kann wählen, jeder Bürger
kann gewählt werden/' ohne sich besonders um
das Wie zu bekümmern, das doch die Haupt-
fache ist. Jenes ist ein allgemeiner Satz, e/
sagt alles und nichts; — erst durch die Bestisn-
mung des W i e wird ihm die gehörige Modifi-
kation und Anwendung gegeben. Es wird da
eine b> sondere Rüksicht auf das Eigenthümliche
eines Volks, d.i. auf seinen physischen und mora-
lifchen Zustand, auf seine Sitten und Gebräuche,
auf den Grad seiner Bedürfnisse und seiner
Cultur u. s. w. erforderlich. Meines Erachtens
bedürfte beinahe jedes < sogenannte freie) Volk
einer eigenen Wählungsweise; wenigstens gilt
dieß, dessen bin ich innigst überzeugt, für
Frankreich und die Schweiz. Die Franzosen
leben weit mehr in Maßen beisammen; es ist
sonach bei ihnen eine größere Summe an Auf-
klàrung und Licht, und eine geringere an Ge-
radesmn und Rechtschassenheit als in der Schweiz,
wo es keine große Städte giebt, und die klei-

mn meistens arm an Bevölkerung sind: wo
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immer die Mehrheit des Volks zerstreut auf
dem Lande, oder in den Gebirgen wohnt,
und alle ihre Begriffe sich blos um ihre grob-
sten Bedürfnisse, im ewigen Eirkcl herumdrehen.
Daher bilden in Frankreich Gewandtheit, ver-
feinerte Cultur, Kenntnisse und Aufklärung
(wahre oder falsche, gründliche oder oberlläch-
liche kömmt hier nicht in Anschlag) die Mjo-
ritat der Nation; (non nnmsr» sec! poiàe)
— und bei uns, Geradesinn und EhrliM.
Aus diesem würde ich folgende Maxime à
strahiren: »Die Mehrheit wähle in der Minss
ritàt der Nation," und die Ernennungen wen
den gut ausfallen; denn da bei einzelnen Mm
schen Rechtschassenheit mit verfeinerter Cultur,
und hinwieder Einsichten mit Ehrlichkeit sck

wohl können verbunden seyn, so würde i»

Frankreich der rechtschaffene Aufgeklärte, und

in der Schweiz der aufgeklarte Rechtschaffene,
zu den wichtigern Stellen im Staat erhebe»
werden.

Nun entsieht die Frage, wie mart es dabin-

bringen könne, daß die Mehrheit in der ê
yoritàt wähle.

Es ist offenbar, daß man in der Schweij
auf einem andern Wege zu diesem NessM
gelangen muß., als in Frankreich; die Ursachen

sind diese: Erstens ist es dem aufgekMn
Mann leichter den rechtschaffenen, als dm
blos rechtschaffenen den aufgeklärten zu entw

ucn ; und zweitens achtet der Aufgeklärte (wart
!er auch ein Vöscwicht) den Rechtschaffenen ir"
mer, und wird gerne ihm seine Geschäfte au-

vertrauen; aber höchst selten schäzr der bio°

Rechtschaffene den Aufgekläten; es herrscht ^
unaustilgbares Mißtrauen von Seiten dcrVt^
siandesbeschränktheit gegen Männer von ^und Einsichten, und ich denke wohl nichts"
Grund; nur zu oft haben diese, ihre
tuelle Uebermacht mißbrauchend, jene zu,^'
drigen Werkzeugen ihrer Willkühr und ü"
Leidenschaften herabgewürdigt. In FranssM
wird es sonach Hauptungenmerk seyn inuhw
die Intrige offenbar schlechter Menschen, '

viel möglich bei den Wahlen zu paralystrs«'
und bei den unsrigcn muß der einsichts«»
Rechtschassenheit ein Gegengewicht geZe/en w

den. Hierauf werde ich in einer folgen»

Numer zmüttommcn.
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